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im Effektcnzimmer placiert und aufgehängt, ES muß auf diese Verrichtung große Sorgfalt
gelegt werden, um ja keine Verwechslungen herbeizuführen. Der Name, Vorname, Grad und
Eorpsname jedes Kranken wird auf der oberhalb dem Bett oder Lager angebrachten Tafel
oder Zeddel angeschrieben, ebenso auf der Zimmerliste an der Thüre.

Von den Wärtern vom Tag werden zwei vom Unteroffizier für die Nachtwache bestimmt.
Vom Arzt werden dieselben über allfällige Verrichtungen und Behandlungen an den Kranken
instruiert. Bei allfälliger Verschlimmerung eines der Kranken während der Nacht hat der
eine der Wärter den Unteroffizier sofort zu wecken und derselbe je nach Befund den Arzt
herbeiholen zu lassen.

Die folgenden Tage nun wird sich der Dienst, und waö drum und dran hängt, so

ziemlich wiederholen, nur mit dein Unterschied, daß diejenigen Kranken, die sich etwas erholt
haben im Depot, resp. Krankenzimmer, wieder in den nächsten Krankcnzug gebracht werden,
um sie nach Solothurn zu spedieren; denn die Zwischenstalion oder Etappe darf nicht über-
füllt sein von Kranken, sie soll vielmehr immer genügend Platz zur Aufnahme haben.

Bei dem Zurücktransport wird verfahren wie beim Hertransport, Die Verwundeten
und Kranken werden, wenn nötig, zunächst nochmals verbunden und gestärkt, mit den von
ihnen anerkannten Kleidern bekleidet und nach dein Bahnhof verbracht. Der Unteroffizier
übergicbt dem Führer des Zuges die Begleitscheine über die eben abgelieferten Kranken. Er
empfängt hingegen wieder von ihm die Scheine über die seither ausgeladenen Kranken.

Während alldem besorgt die Gcsundheitsabteilung im Krankenzimmer die Betten, resp.
Lager, wechselt die Leintücher und, wenn nötig, das Stroh im Strohsack, bereitet sich nnvcr-
züglich vor, srischankommendc Kranke in Empfang zu nehmen.

Schln ß.

Im Vorstehenden haben wir somit diese Landstnrmabteilnng jSanität) militärisch or-
ganisiert; wir haben die Vorschläge an den militärischen Etappenkommandantcn betr. Unter-
kunft und Verpflegung gemacht, haben uns aber erlaubt, um diese Aufgabe richtig zu lösen
und klar vor Augen zu führen, diese Zwischenetappc in volle Thätigkeit zu setzen. Wir haben
ferner darin zu beweisen gesucht, daß die Thätigkeit des Unteroffiziers eine große, ja über die

Grenzen seiner allgemeinen Thätigkeiten gehende ist. Doch bringen es in diesem wie in man-
chcm anderen Fall im Dienst die Verhältnisse so mit sich. Darum eben möge sich jeder
Unteroffizier so viel wie möglich bemühen, seine militärischen .Kenntnisse zu erweitern, um im
gegebenen Fall auch einen ganzen Blaun, einen tüchtigen Unteroffizier zu stellen.

Ferner ist unter den diversen Aufgaben unter U die „allgemeine Frage" gestellt worden
mit folgendem Satz: „Was hat der schweizerische UnteroffizicrSvercin für die Entwicklung der

Instruktion des Landsturms zu thun?"
Gerade eben dies wäre ein richtiges Thätigkcitsfcld für die Sanitätsnnteroffizicre in

den Sektionen und mit Hilfe derselben solche, wenn nicht gerade Zwischenctappen, so doch

Fclddicnstübungen abzuhalten, und zwar ließe sich die Sache leicht einleiten, so ;, B. eine
Sektion an einem Sonntag ihre Fcldschießübnngcn verbunden mit Saniläts-Felddienstübnngen
abhielte, wozu sie die betreffenden Landstnrmleute und sogar noch die Tamaritervcreinc dazu
einladet. Es wäre sicher anzunehmen, daß alle Teilnehmer es nicht bloß bei einer solchen
Übung beließen, sondern daß sie deren mehr und mehr organisieren würden, indem eben

durch solche praktische Übungen am meisten und schnellsten gelernt wird. Auf diese Art er-
hielten wir Leute im Landsturm t Sanitätsabteilung), die im Ernstfall doch wenigstens einiger-
maßen etwas vom Dienst verstünden, die schon beim Einrücken mit dem Material:c, vertraut
und geübt wären. Es wäre dies wenigstens ein Anfang der Instruktion für den Landsturm.

Wir wollen hicmit unsere kleine Arbeit schließen, von der wir nicht behaupten wollen,
daß sic etwa vollständig sei, wünschen aber, sie möchte dem allgemeinen guten Gang der Dinge
von 'Nutzen sein, geschah es doch aus Liebe und zum Wohl für mein Vaterland!

-tzA Weiz. kktitràmitlFm Roten à«,;. A»
Die Sektion Basel des schwciz, Vereins vom Roten Kren; hat folgendes Reglement

über die in Basel errichteten Samaritcrpostcn erlassen;
K 1, Zum Zwecke der ersten Hilfeleistung bei Unglücksfällen bis zur Ankunft des

ArztcS werden in verschiedenen Dnarticrcn Basels Samaritcrpostcn errichtet.
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K 2, Dic Verwaltung und richtige Führung der Posten unterliegt den jeweiligen
Postcnchefs, deren Ernennung, sowie eventuelle Abberufung durch den Vorstand des Basler
Roten Kreuzes erfolgt.

s 3. Es darf auf den Posten nur die erste Hilfe geleistet werden. Bei Wunden
oder Verletzungen, welche erwiesenermaßen durch Gleichgiltigkcit des Patienten vernachlässigt
worden sind, d. h. wenn der Patient sich nicht sofort nach dem Unfälle gemeldet hat, ist jede
Hilfe zu verweigern. Bei allen tieferen Wunden oder schweren Verletzungen sind die Posten-
chefs verpflichtet, nach Anlegung des ersten Notvcrbandes für möglichst rasche Hcrbeiziehung
des Arztes besorgt zu sein, sowie sie überhaupt in allen Füllen den Patienten dringend an-
zuraten haben, sich nach crfolgtcm Notverband zum Arzte zu begeben. Der Transport Schwer-
verletzter (ganz besonders bei schwerer Verwundung am Kopfe und anhaltender Bcwußtlosig-
keit) nach dem Spital oder der Wohnung des Patienten darf nur auf Anordnung des Arztes
erfolgen. Für einen und denselben Fall darf auf dem Posten kein zweiter Verband angelegt
werden. Bei allsalligem Masscnnuglück begeben sich die Postenchcfs mit sämtlichem Verband-
und Transportmatcrial auf die Unglücksstclle.

8 4. Jede Hilfeleistung erfolgt unentgeltlich und dürfen die Postcnchefs weder für
ihre Bemühungen noch für verbrauchtes Material Bezahlung annehmen.

8 5. Jeder Posten erhält als Ausrüstung: 1. eine Vcrbandkiste, die alles zur ersten
Hilfe nötige Verbandmaterial enthält; 2. eine Anzahl Drahtschienen und Watte zum Polstern
derselben; 3. einen zwcirädrigcn Krankenwagen mit zwei Leintüchern, einer Wolldecke und
wasserdichtem Stoff; 4. eine Tragbahre eidgenössischer Ordonnanz; 5. eine Sturmlaterne;
6. ein Kontrollbuch; 7. eine Blechtafel zur äußerlichen Bezeichnung des Postens.

Die Postenchcfs haben sämtliches Material stets äußerst reinlich und in gutem Zustande
zu erhalten. Bei Abgang von Verbandmaterial oder bei Beschädigungen au den Transport-
Mitteln ist dem Verwalter des Materiellen sz, Z. Herr Dr. E. Nienhaus, Löwenapotheke,
Grcifcngasse) sofort Anzeige zu machen, damit derselbe für raschen Ersatz, beziehungsweise
Reparatur besorgt sein kann. Die Krankenwagen und Tragbahren dürfen nur zum Trans-
Port von Verunglückten verwendet werden. Leichen oder mit ansteckenden Krankheiten Behaftete
sind vom Transport unbedingt ausgeschlossen. In dem Kontrollbuch haben die Postenchefs
jede Hilfeleistung nach vorgedrucktem Schema genau einzutragen und alljährlich ans 1. Ja-
nuar dem Vorstände eine Abschrift einzureichen.

sj 6. Zur Hilfeleistung auf den Posten mit Inanspruchnahme des Materials sind
außer den Postcnchefs berechtigt: alle Ärzte, Samariter, Samaritcrinncn und Mitglieder des

Militär-Sanitätövcrcins, sowie die Organe der Polizei und der Feuerwehr.
§ 7. Die Posten stehen unter der Kontrolle der Vorstandsmitglieder des Baslcr

Roten Kreuzes, des Samaritervcrbandcs und des Militärsanitätvereius und sind jährlich
mindestens zweimal zu revidieren.

Basel, den 1. August 1894. Unterschriften.
Am 1. August 1894 wurden in Basel folgende Samaritcrpostcn eröffnet:

Posten Nr. 1. Pfcsfingcrstraßc 94; Postcnchcf: Herr E. Zimmcrmann, Telephon Nr. 136.

„ „ 2. Aeschcnvorstadt 59; Tit. Diakoncnanstalt „ 939

„ 3. Untere Rhcingasse Nr. 4. Postenchcf: Herr Heim-Brefin. Telephon
Nr. 862.

Die Errichtung weiterer Posten ist in Aussicht genommen.

WveizeriMr Tmariterblà D ^
Zürich, den 39. August 1894.

An die vcrehrlichen Vorstände der Sektionen des schweiz. Samariterbundcs.
Zum Zwecke der Vervollständigung des Bnndcsarchivs ersuchen wir Sie hicmit freund-

lichst, uns in nächster Zeit von Ihren Verciusstatulen (den früheren sowohl als den gegen-
wärtig in Kraft bestehenden), Jahresberichten, Rcglcmcntcn und anderen Vcreinsdrucksachen
je zwei Exemplare zustellen zu wollen.

Gemäß den Beschlüssen der Dclcgiertenvcrsammlnng zu Langcnthal und Zürich <4893
und 1894) betreffend das offizielle Vcrcinsorgan „Das Rote Kreuz" bitten wir Sie ferner.
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